
ZUSAMMENFASSENDE ERKLARUNG

BEBAUUNGSPLAN NR. 6/90

,,GEWERBEGEBIET DAMMHUSEN"
3. ÄNDERUNG

§ l0a BauGB

1. Verfahrensablauf

Am 23.02.2017 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 6/90 ,,Gewerbegebiet Dammhusen", 3. Änderung.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden in der Zeit vom
18.04.2017 bis 19.05.2017 gemäß § 4 Abs. I BauGB sowie in der Zeit vom
17.07.2017 bis 18.08.2017 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Planverfahren beteiligt. Die
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. I BauGB erfolgte vom
28.03.2017 bis 28.04.201 7; die öffentliche Auslegung des Planentwurfes wurde ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB und nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Wis-
mar am 30.11 .2017 vom 18.12.2017 bis 24.01 .2018 durchgeführt.

Am 28.06.2018 fasste die Bürgerschaff der Hansestadt Wismar nach Abwägung der
geäußerten öffentlichen und privaten Belange den Abwägungs- und Satzungsbe-
schluss zum Bebauungsplan Nr. 6/90 ,,Gewerbegebiet Dammhusen", 3. Änderung.
Das Planverfahren wurde im Parallelverfahren zur 61 . Änderung des Flächennut-
zungsplanes ,,Umwandlung von Fläche für die Landwirtschaft in Gewerbegebiet,
Grünflaäche und Fläche für-Wald" durchgeführt. Nach Genehmigung der 61. Änderung
des Flächennutzungsplanes durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklen-
burg durch Bescheid vom 23.07.2018 und deren ortsüblichen Veröffentlichung im
Stadtanzeiger der Hansestadt Wismar am 25.08.2018 ist diese seit dem 25.08.2018
wirksam.

Der Bebauungsplan Nr. 6/90, 3. Änderung entspricht den Darstellungen der 61. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Wismar.

Er trat mit Veröffentlichung im Stadtanzeiger am 25.08.2918 gemäß § 10 Abs. 3
BauGB als Satzung in Kraft.

2. Planungserfordernis und Ziele

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6/90, 3. Änderung sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des vorhandenen Gewerbe-
standortes innerhalb eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO an einer leistungsfä-
higen verkehrlichen Infrastruktur geschaffen werden.
Entsprechende Festsetzungen werden in der verbindlichen Bauleitplanung getroffen.

Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst eine Fläche von ca. 4,70 ha.
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3. Berücksichtigung der Umweltbelange

Mit der Erarbeitung des Planentwurfes zum Bebauungsplan Nr. 6/90, 3. Änderung
wurde ein Umweltbericht erstellt. In diesem sind erforderliche Maßnahmen zur Ver-

meidung, Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Umwelt aufge-
führt, die innerhalb des Plangebietes, unmittelbar angrenzend auf benachbarten
Grundstücken (Liegenschaft der Hansestadt Wismar (Gemarkung Wismar), im Flä-
chennutzungsplan als Grünfläche dargestellt) sowie durch Erwerb von Ökopunkten
für die Maßnahme des Landes M-V ,,Naturwald Roter See 11" (Ökokonto VR-022)
umgesetzt werden. Die entsprechenden planungsrechtlichen Festsetzungen wurden
im Bebauungsplan Nr. 6/90, 3. Änderung getroffen; die Realisierung der erforderli-
chen Maßnahmen wird rechtlich gesichert durch den städtebaulichen Vertrag zwi-
schen der Hansestadt Wismar und der Vorhabenträgerin MV Werften Fertigmodule
Property GmbH, Eigentümerin der Grundstücke im Plangebiet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der aufgeführten
Maßnahmen keine nachteiligen erheblichen Umweltauswirkungen durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes und der sich daraus ergebenen Baugebietsentwicklung
zu erwarten sind. Es kommt zu keiner erheblichen und dauerhaft nachhaltigen Beein-
trächtigung des Naturhaushaltes im Vergleich zur bisherigen Nutzung.

Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erfolgten Festsetzungen für den
Baukörper sowie die bauliche Auslastung der Grundstücke sind für den Standort und
den Bedarf des Gewerbegebietes angepasst; eine positive künffige Entwicklung als
Gewerbestandortes wird erwartet.

Die das Plangebiet von Seiten der Landesstraße/ Dammhusener Chaussee im Be-
reich der festgesetzten Fläche für Wald prägenden Großbäume sowie weitere Ge-
hölze mit Ausnahme eines Bereiches für die Grundstücksabfahrt werden im Zuge
dieser Planung in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde erhalten.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches kommt es zu einem Verlust der Habitate der
Gehölz- und Gebüschbrüter sowie zum Verlust der Habitate der Bodenbrüter. Die

verlorengehende Habitatfunktion für Gebüschbrüter kann im Umfeld nicht vollständig
erfüllt werden, hier müssen entsprechende Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen durchge-
führt werden.

Insbesondere ist eine Habitatsoptimierung für den Neuntöter als besonders ge-
schützte Art durch CEF-Maßnahmen erforderlich. Im Rahmen dieser Maßnahmen

wurde im Frühjahr 2018 eine dornenreiche Heckenstruktur mit 6 m Breite auf den
benachbarten Grundstücken im Eigentum der Hansestadt Wismar gepflanzt. Ergän-
zend hierzu ist It. Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag (AFB) auf den benachbarten
Grundstücken im Eigentum der Hansestadt Wismar die Schaffung periodisch kurzra-
siger artenreicher Grünlandflächen zielführend. Hierzu sind die Flächen zweimal
jährlich zu mähen und das Mähgut binnen 10 Tagen zu beräumen.
Entsprechend dem Städtebaulichen Vertrag ist für die Entwicklungspflege der He-
cken innerhalb der ersten zwei Jahre sowie für die Mahd der angrenzenden Wiesen-
flächen die Vorhabenträgerin zuständig.
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Der für den Eingriff in Natur und Landschaff erforderliche Bedarf an Kompensations-
flächenäquivalenten (KFA) in Höhe von 45.462 m2 wird durch die Inanspruchnahme
von Ökopunkten kompensiert, da die Absicherung einer Ausgleichsmaßnahme im
Gebiet der Hansestadt Wismar nicht möglich ist. Ökopunkte aus der Landschaftszo-
ne ,,Ostseekfjstenland" aus dem Ökokonto VR-022 Naturwald Roter See 2 von der
Landesforst M-V wurden in Höhe des erforderlichen Bedarfs erworben. Der Bu-

chungsnachweis aus dem Ökokontoverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern für das
Ökokonto VR-022 Naturwald Roter See 11 liegt mit Datum vom 08.05.2018 vor. Für
die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6/90 der Hansestadt Wismar, MV Werften
Fertigmodule Property GmbH, sföd 49.747 Ökopunkte verzeichnet; davon 4.285 für
die Waldumwandlung und 45.462 für externe Kompensationsmaßnahmen des natur-
schutzfachlichen Ausgleichs.
Die Maßnahme ist ebenfalls durch den städtebaulichen Vertrag zwischen der Hanse-
stadt Wismar und der MV Werften Fertigmodule Property GmbH (unterzeichnet mit
Datum vom 6. März 2018) gesichert.

Im Sinne der städtebauiictien fötwic?<iung, ;ier insbesondere zur Optimierung eines
bereits gewerblich genutzten Standortes mit sehr guter vorhandener Infrastruktur
wird die Planung begrüßt. Die vorgelegte Planung wird als sinnvoll und umweltver-
träglich eingeschätzt.

4. Berücksichtigung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung

Die während des Planverfahrens vorgebrachten planungsrechtlich relevanten Anre-
gungen und Hinweise der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie
der Bürger und Unternehmen wurden im Rahmen der Abwägung der privaten und
öffentlichen Belange gemäß § 2 Abs. 3 BauGB geprüft. Bei der Erarbeitung des
Bebauungsplanes fanden folgende Anregungen Berücksichtigung:

Erarbeitung eines Schallschutzgutachtens und Übernahme der dort vorge-
schlagenen Darstellungen und Festsetzungen in den Bebauungsplan Teil A
sowie Teil B Planungsrechtliche Festsetzungen l Nr. 5

Erarbeitung einer naturschutzrechtlichen Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz sowie
Durchführung artenschutzrechtlicher Untersuchungen und Übernahme der in
diesen Gutachten vorgeschlagenen Darstellungen und Festsetzungen in den
Bebauungsplan Teil A bzw. Teil B 111 Grünordnung Nr. 8 - 11 , IV Nachrichtli-
che Übernahmen Nr. 5 Waldabstand und Waldumwandlung sowie V Hinweise
Nr. 9 Externe Kompensationsmaßnahme und 10 Artenschutzrechtliche Belan-
ge

Übernahme von vorgeschlagenen Formulierungen in den Text Teil B IV Nach-
richtliche Übernahmen (z.B. Nr. I Bau- und Kulturdenkmale, Nr. 4 Aufnahme-
und Sicherungspunkte des Lagenetzes) und V Hinweise (z.B. Nr. 2 Munitions-
funde, Nr. 3 Bodenschutz, Nr. 6 Gewässerschutz, Nr. 11 Belange der Bun-
deswehrverwaltung, Nr. 12 Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers
sowie in die Begründung
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Weitere Anregungen und Hinweise waren bereits Bestandteil des Planentwurfes bzw.
wurden in die Textlichen Hinweise und/oder die Begründung zum Bebauungsplan
aufgenommen.

Geäußerte und für die Bauleitplanung nicht relevante Anregungen und Hinweise
fanden bzw. finden ggf. bei weiterführenden Planungen (z.B. Erstellung der Bauan-
tragsunterlagen) Berücksichtigung. Beispielsweise wird in diesem Rahmen das von
der Unteren Wasserbehörde geforderte Entwässerungskonzept erarbeitet.

Der Bauleitplanung entgegenstehende Belange wurden im Planverfahren nicht gel-
tend gemacht.

Wismar, den 30.08.2fü8

Thomas Beyer
Bürgermeister
Hansestadt Wismar
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